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Bericht des Ausschusses für allgemeine innere 
Angelegenheiten 

betreffend das Gesetz, mit dem das Statut für die Stadt Wels neuerlich geändert 
wird 

(3. Novelle zum Statut für die Stadt Wels) 

(L - 238/8 - XXI) 

Am 10. Mai 1976 wurde im Landtag ein Initiativ
antrag der Abgeordneten Dr, Wenzl, Possart, 
Diwold, Dr. Ratzenböck, Trauner, Stumpfl, W îgel-
beyer, Dr. Natzmer und Genossen betreffend die 
Novellierung des Gesetzes vom 1. Dezember 1965, 
LGBl. Nr, 48 (in der gegenwärtigen Fassung), mit 
dem ein Statut für die Stadt Wels erlassen wurde 
(Beilage 150/1976), eingebradit. Ein Initiativantrag 
der Abgeordneten Dr. Karl Grünner, Ing. Josef 
Reisinger, Ferdinand Reisinger, Therese Neudorfer, 
Ernst Dürr, Markus Miflbidiler und Genossen be
treffend den gleidien Gegenstand (Beilage 171/1976) 
wurde am 17. September 1976 im Landtag einge-
bracbt. Der Ausschuß für allgemeine innere Ange
legenheiten hat am 3. November 1976 besdilossen, 
diesen Initiativantrag an den Unterausschuß, der 
bereits 2ur Vorberatung der Beilagen 89/1975, 
109/1975, 143/1976 und 169/1976 (diese Beilagen be
treffen die Novellierung der Oberösterreidiisdien 
Gemeindeordnung 1965 und die Novellierung des 
Statutes für die Landeshauptstadt Linz) eingesetzt 
wurde, zur Vorberatung zuzuweisen. 

Der Unteraussdiuß hat nadi dem Absdiluß der Be
ratungen der 3. Novelle zur Oberösterreidiisdien 
Gemeindeordnung 1965 und der 3. Novelle zum 
Statut für die Landeshauptstadt Linz — beide No

vellen wurden vom Landtag in der Sitzung am 
21. März 1979 bereits beschlossen — die Novellie
rung des Statuts für die Stadt Wels behandelt. 
Hiebei wurde besonders ein vom Gemeinderat der 
Stadt Wels in seiner Sitzung am 3. Mai 1979 mit 
den Stimmen aller Fraktionen besdilossener Antrag 
auf Änderung des Statutes für die Stadt Wels be
rüdtsichtigt. 

Das Ergebnis seiner Beratungen hat der Unteraus
schuß dem Aussduiß für allgem.eine innere Ange
legenheiten vorgelegt. Der Ausschuß für allgemeine 
innere Angelegenheiten hat den Gesetzentwurf 
ohne Änderung in der Fassung, die er nach dem 
Ergebnis der Beratungen des Unterausschusses er
halten hat, beschlossen. 

Der Ausschuß für allgemeine innere Angelegen
heiten beantragt, der Hohe Landtag möge das bei
gefügte Gesetz, mlf dem das Statut fttr die Stadt 
Wels neuerlidi geändert wird (3. Novelle zum 
Statut für die Stadt Wels), besdüieOen. 

Linz, am 29. Mai 1979 

Oberreiter 
Obmann 

Dr. Grünner 
Beriditerstatter 
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G e s e t z 

vom 
mit dem das Statut Iür die Sfadt Weis neuerlidi geändert wird 

(3. Novelle zum Statut für die Stadt Wels) 

Der o. ö. Landtag hat besdilossen: 

Artikel I 

Das Statut für die Stadt Wels, LGBl, Nr. 48/1965, 
in der Fassung der Gesetze LGBL Nr. 42/1969 und 
LGBl. Nr. 46/J970 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Abs, 1 wird folgender Satz angefügt; 

„Auf Änderungen in den Grenzen des Stadt
gebietes sind die Bestimmungen der §§ 6 und 7 
sowie des § 12 Abs. 1 der Oberösterreidiisdien 
Gemeindeordnung 1965 sinngemäß anzuwen
den," 

2, § 3 wird wie folgt geändert; 

a) der Abs. 4 erhält die Bezeichnung „ (5)" i 

b) die Abs. 3 und 4 haben zu lauten; 
„(a) Die Verwendung des Stadtwappens 

bei der äußeren Bezeidinung von baulldien 
Anlagen, auf Ankündigungen sowie im ge-
schäftlidien Verkehr, insbesondere auf Ge
schäftspapieren, zur Warenbezeichnung oder 
zur Ausschmüdcung gewerbsmäßig angefer
tigter Gegenstände aller Art bedarf der Be
willigung des Magistrates. Die BewiUigung 
darf nur für genau bezeichnete Verwen
dungszwecke erteilt werden, wenn ein der 
Stadt abträglidier Gebraudi des Stadtwap
pens nidit zu befürchten ist. Die Bewilligung 
kann im Interesse der Stadt nähere Bestim
mungen über die Art und Weise der Wie
dergabe sowie die Dauer der Verwendung 
des Stadtwappens enthalten. Wenn von dem 
Wappen ein der Sladt abträglicher Gebraudi 
gemacht wird, ist die Bewilligung vom Ma
gistrat zu widerrufen. 

(4) Wer das Stadtwappen unbefugt führt 
oder in einer Weise verwendet, die geeig
net ist, das Wappen im öffentiidien Ansehen 
herabzusetzen, oder das Stadtwappen ent
gegen den Bestimmungen des Abs. 3 ver
wendet, ist, sofern nidit ein strafbarer Tat
bestand vorliegt, der nadi einer anderen 
Ve rwaltungs vorsdirift oder von den Ge-
riditen zu ahnden ist, von der Bezirksver
waltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
dreitausend Sdiilling zu bestrafen."; 

c) dem § 3 ist folgender Absatz anzufügen: 

„(e) Wer das Siegel der Stadt unbefugt 
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führt, ist, sofern nidit ein von den Geriditen 
zu ahndender strafbarer Tatbestand vorliegt, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu dreitausend Sdiilling 
zu bestrafen." 

3. § 4 wi rd wie folgt geänder t : 

a) Abs. 1 hat zu entfallen; 

b) die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die 
Bezeidinungen „(i)" und „(2)". 

4. Dem § 6 Abs. 5 w i rd folgender Satz angefügt; 

„Das Amtsblatt kann audi an Versdileißstellen 
und im Abonnement vertrieben werden." 

5. § 8 wird wie folgt geänder t : 

a) Abs. 2 hat zu lauten: 

„ (2) Die Mitglieder des Gemeinderates 
• sind befugt, den Titel „Gemeinderat" zu 
führen." ; 

b) der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeich
nung „(3)". 

6. Nadi § 8 ist einzufügen: 

„§ 8 a. 

Fraktionen. 

(1) Die auf Grund der Wahlvorschläge ihrer 
Wahlpartei gewählten Mitglieder des Gemein
derates bilden für die Dauer der Funktions
periode des Gemeinderates jeweils eine Frak
tion. Jede Fraktion, die aus mehr als einem 
Mitglied des Gemeinderates besteht, hat aus 
ihrer Mitte einen Obmann und zumindest einen 
Obmann-Stellvertreter zu bestellen. 

(2) Die Obmänner haben ihre Bestellung und 
die Bestellung der Obmann-Stellvertreter dem 
Bürgermeister schriftlich anzuzeigen. Der Bür
germeister hat diese Anzeigen bei nädistmög-
licher Gelegenheit im Gemeinderat zu verlesen, 

(3) Eine Anzeige ist gültig, wenn sie von der 
absoluten Mehrheit der Mitglieder der Fraktion 
unterzeichnet ist; sie gilt so lange, als nidit 
eine Änderung oder Ergänzung dem Bürger
meister sdi r i f t l id i angezeigt wird . 

(4) Solange keine Anzeige vorliegt, kommt 
die Funktion des Fraktionsobraannes dem Mit 
glied des Gemeinderates zu, das an erster Stelle 
auf der Liste seiner Wahlpartei i n den Gemein
derat gewählt wurde. Besteht eine Fraktion nur 
aus einem Mitglied, so fallen die Aufgaben des 
Fraktionsobmannes diesem zu. 

(5) Der Obmann bzw. der von ihm sdir i f t l id i 
ermächtigte Vertreter seiner Fraktion ist be
reditigt, hinsichtlidi jener Angelegenheiten, die 
im Gemeinderat zu behandeln sind und die auf 
der Einladung für die nächste Sitzung als Tages> 
Ordnungspunkte aufsdieinen, beim Magistrat in 
die zur Behandlung einer soldien Angelegen
heit notwendigen Unterlagen einzusehen, sich 
Aufzeidinungen zu madien und die erforder
lichen Auskünf te einzuholen. Bestimmungen 
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Über die Amtsversdiwiegenheit 
durdi unberührt ." 

bleiben hie-

7. § 9 wird wie folgt geänder t : 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

„(i) Die konstituierende Sitzung des Ge
meinderates ist binnen sechs Wodien nadi 
Verlautbarung des Wahlergebnisses, falls 
jedoch gegen die ziffernmäßige Ermittlung 
Einspruch erhoben wurde, binnen sechs Wo
chen nadi der endgültigen Entsdieidung 
hierüber abzuhalten."; 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

„(a) Bis zur Angelobung des neu gewähl
ten Bürgermeisters hat in der konstituieren
den Sitzung das an Lebensjahren älteste an
wesende Mitglied des neu gewählten Ge
meinderates den Vorsitz zu führen."; 

c) Abs, 4 hat zu lauten; 

„{«) Die Mitglieder des neu gewählten Ge
meinderates haben dem Vorsitzenden und 
dieser hat vor dem versammelten Gemein
derat mit den Worten „Ich gelobe" das Ge
löbnis abzulegen, die Bundesverfassung und 
die Landesverfassung sowie alle übrigen Ge
setze und alle Verordnungen der Republik 
Österreich und des Landes Oberösterreich 
gewissenhaft zu beachten, ihre Aufgaben 
unparteiisch und uneigennützig zu erfüllen, 
das Amtsgeheimnis zu wahren und das 
Wohl der Stadt nadi bestem Wissen und 
Gewissen zu fördern. Ein Gelöbnis unter 
Bedingungen oder mit Zusätzen gilt als ver
weigert; die Beifügung einer religiösen Be
teuerung ist zulässig. Später eintretende 
Gemeinderatsmitgiieder (Ersatzmitglieder) 
haben das Gelöbnis in der ersten Gemein
deratssitzung, an der sie teilnehmen, zu 
leisten."; 

d) die Abs. 5 und 6 haben zu entfallen. 

8. § 10 wird wie folgt geändert : 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

„(i) Die Mitglieder des Gemeinderates 
werden auf die Dauer von sedis Jahren ge
wählt. Die Funktionsperiode des Gemeinde
rates beginnt mit der Angelobung seiner 
Mitglieder in der konstituierenden Sitzung 
und endet mit der Angelobung der neu ge
wähl ten Gemeinderatsmitgiieder."; 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Wahl des Gemeinderates darf ge
meinsam mit der Wahl des Nationalrates 
oder des Oberösterreichisdieni Landtages nur 
auf Grund eines Landesgesetzes abgehalten 
werden." 

9. § 11 wi rd wie folgt geändert : 

a) im Abs. 1 entfällt die Wortgruppe „Anfra
gen an den Bürgermeister zu riditen,"; 

b) im Abs. 1 letzter Satz ist anstelle des Satz
teiles „und die Verhandlungssdiriften über 
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die Sitzungen des Gemeinderates einzuse
hen" einzufügen; „und in die Verhandlungs
sdiriften über die Sitzungen des Gemeinde
rates, des Stadtsenates und der Ausschüsse 
Einsicht zu nehmen."; 

c) die Abs. 2 bis 6 haben zu lauten: 

„(s) In den Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereidles sind die Mitglieder des 
Gemeinderates bereditigt, Anfragen an den 
Bürgermeister sowie an die einzelnen Mit
glieder des Stadtsenates im Rahmen des 
ihnen unterstellten Gesdiäftsbereidies 
(§ 31 Abs. 6) zu riditen. 

(3) Die Anfragen müssen sdiriftlich verfaßt 
und spätestens drei Tage vor der Sitzung 
des Gemeinderates beim Bürgermeister ein
gebradit werden. In diese Frist sind Tage 
nidit einzurechnen, an denen der Magistrat 
keinen Dienstbetrieb hat, Der Bürgermeister 
hat die Anfrage zurückzuweisen, wenn sie 
eine nidit in den eigenen Wirkungsbereidh 
der Stadt fallende Angelegenheit betrifft. 
Sofern die Anfrage nidit an den Bürgermei
ster selbst gerichtet ist, ist sie von diesem 
dem Befragten unverzüglich zuzustellen. 
Ordnungsgemäß eingebrachte Anfragen sind 
spätestens in der zweitfolgenden Sitzung 
des Gemeinderates vom Befragten mündlich 
zu beantworten. Vor der Beantwortung ist 
die Anfrage zu verlesen. Von einer münd
lichen Beantwortung kann wegen des Um
fanges der Anfrage oder wegen sonstiger 
Umstände, die eine mündlidie Beantwortung 
ersdiweren, abgesehen werden. In diesem 
Fall ist die Anfrage innerhalb von zwei Mo
naten schrifllich zu beantworten. Innerhalb 
dieses Zeitraumes ist audi eine Nichtbeant-
wortung schriftlich zu begründen, 

(4) Die mündliche Beantwortung von An
fragen sowie die Bekanntgabe einer schrift
lichen Beantwortung oder einer Niditfaeant-
wortung hat zu Beginn der Gemeinderats
sitzung vor der Behandlung des ersten auf 
der Tagesordnung stehenden Verhandlungs
gegenstandes zu erfolgen. 

(5) Nadi der Beantwortung, einer Anfrage 
ist der Fragesteller bereditigt, eine münd
liche Zusatzfrage zu stellen. Die Züsatzfrage 
darf nur eine Frage enthalten, die mit der 
Hauptfrage im unmittelbaren Zusammen
hang stehen muß. Wenn die Zusatzfrage im 
Anschluß an eine sdiriftiiche Beantwortung 
erfolgt, kann sie sdiriftlich oder mündlidi 
beantwortet werden. 

(fl) Die Mitglieder des Gemeinderates ha
ben Ansprudi auf einen vom Gemeinderat 
festgesetzten angemessenen Funktionsbezug, 
der zehn v. H. des Funktionsbezuges des 
Bürgermeisters nidit übersteigen darf. Auf 
den Funktionsbezug kann nicht verzichtet 
werden."; 

d) der bisherige Abs, 2 erhält die Bezeich
nung „ (7)". 
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10. § 12 wi rd wie folgt geändert : 

a) die Abs. 2 und 3 haben zu lauten; 

„(a) Jedes Mitglied hat an den Sitzungen
des Gemeinderates und der Ausschüsse, 
denen es angehört, teilzunehmen. Befreiung 
gewährt bis zu drei Monaten der Bürgermei-
ster, für längere Zeit, ohne Debatte, der Ge
meinderat, Außer im Falle der Befreiung 
kann die Abwesenheit vom Gemeinderat 
(Ausschuß) nur aus trift igen Gründen ent
schuldigt werden, die dem Vorsitzenden 
(Obmann) unverzüglich, tunlidi schriftlich, 
bekanntzugeben sind. 

(s) Ist ein Mitglied des Gemeinderates aus 
triftigen Gründen an der Ausübung seines 
Mandates voraussichtlidi längere Zeit ver
hindert, so hat der Bürgermeister auf Antrag 
der Fraktion für die Dauer der Verhinde
rung anstelle des Verhinderten mit dessen 
Rechten und Pflichten das nach der Statutar-
gemeinden-Wahlordnung 1961, LGBl. Nr. 29, 
berufene Ersatzmitglied einzuberufen."; 

b) im ersten Satz des Abs. 4 sind die Worte 
„die als vertraulich bezeidmet sind" durdi 
die Worte „die in Rechtsvorschriften als ver-
traulidi bezeichnet sind" zu ersetzen; 

c) im Abs. 5 ist die Wortgruppe „die Offen
barung des Geheimnisses" durdi das Wort 
„dies" zu ersetzen. 

11. § 13 wird wie folgt geändert : 

a) die Überschrift hat zu lauten: 

„Erlösdien des Mandates."; 

b) Abs. 1 hat zu lauten; 

„(t) Ein Mitglied des Gemeinderates kann 
auf sein Mandat verzichten. Der Verzidit ist 
schriftlich dem Bürgermeister zu erklären 
und wird mit dem' Einlangen wirksam, wenn 
die Verz idi tse rklä rung nidit einen späteren 
Zeitpunkt enthält. Dem Verzicht beigefügte 
Bedingungen sind ohne reditlidie Wir 
kung." ; 

c) die Abs, 4 und 5 haben zu entfallen. 

12. § 14 wird wie folgt geändert : 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

„(i) Der Bürgermeister hat den Gemeinde
rat, so oft es die Geschäfte erfordern, unter 
Angabe der Verhandlungsgegenslände ein
zuberufen. Jedes Mitglied des Gemeinde
rates ist von der Abhaltung der Sitzung 
mindestens fünf Tage, in besonders drin
genden Fällen 24 Stunden vorher unter Be
kanntgabe des Tages, der Stunde und des 
Beginns, des Ortes und der Tagesordnung 
der Sitzung zu verständigen. Auf die Zustel
lung der Einberufung sind die Bestimmun
gen des Allgemeinen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes — A V G . 1950 über die Er
satzzustellung anzuwenden."; 
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b) Abs. 3 hat zu lauten: 

„{3) Wenn dies von mindestens neun Mit
gliedern des Gemeinderates oder von der 
Landesregierung unter Angabe des Grundes 
schriftlidi verlangt wird, ist der Bürger
meister verpfliditet, eine Sitzung so einzu
berufen, daß sie innerhalb von zwei Wodien 
nach Einlangen des Antrages stattfinden 
kann." 

13. § 15 hat zu lauten: 
„§ 15. 

Dffentlldikeit der Sitzungen. 

(1) Die Sitzungen des Gemeinderates sind 
öffentlich. Die öffentlidikeit besteht darin, daß 
jedermann nadi Maßgabe des vorhandenen 
Platzes bereditigt ist, zuzuhören und sich Auf
zeichnungen zu machen, öffentlidikeit besteht 
nidit, wenn die Geheimhaltung durdi Redits-
vorschriften geboten ist. 

[i] Die Öffentlichkeit ist auszusdiließen, wenn 
es vom Vorsitzenden oder von wenigstens neun 
Mitgliedern des Gemeinderates oder von dem 
Ausschuß, in dem der Tagesordnungspunkt vor
beraten wurde, oder vom Stadtsenat verlangt 
und vom Gemeinderat nadi Entfernung der Zu
hörer beschlossen, wird. Wenn der Voranschlag 
oder der Rechnungsabsdiluß behandelt wird, 
darf die Öffentlidikeit nidit ausgeschlossen 
werden. 

(s) Die Beratung und die Beschlußfassung in 
nicht öffentiidien Sitzungen , sind vertraulidi; 
sie dürfen aussdiließlidi für amtlidie Zwecke 
aufgezeidinet werden." 

14. Dem § 16 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(s) Der Vorsitzende kann die erforderlidien 
Verfügungen treffen, daß die Sitzung durch all
fällige visuelle oder akustisdie Aufzeidinungen 
(Büd- oder Tonaufnahme) nidit gestört wird." 

15. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) im Abs. 2 hat die Wortgruppe „in besdiluß-
fähiger Anzahl" zu entfallenj 

b) die Z. 6 und 7 des Abs. 3 haben zu lauten: 
„6. die Veräußerung oder Verpfändung un

beweglicher Sachen im Werte von mehr 
als drei Millionen Sdiilling, 

7. die Aufnahme von Darlehen oder die 
Leistung von Bürgschaften durdi die 
Stadt, wenn das Darlehen oder die Bürg-
sdiaft den Betrag von sechs Millionen 
Sdiilling übersteigt."; 

c) ira Abs. 4 hat die Wortgruppe „einsdiließ-
lidi des Vorsitzenden" zu entfallen; 

d) im Abs. 5 sind anstelle des letzten Satzes 
folgende Sätze anzufügen: 
„über die Dringlidikeit entscheidet der Ge
meinderat. Hiezu steht jeder Fraktion eine 
Wortmeldung zu." 
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16, § 18 wird wie folgt geändert : 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

„ (i) Die Mitglieder des Gemeinderates 
haben ihr Stimmrecht persönlich' auszuüben; 
eine Stimmenthaltung ist zulässig, sie gilt 
als Ablehnung des Antrages,"; 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

„(B) Soweit gesetzlidi nidit etwas anderes 
bestimmt ist, hat die Abstimmung durch Er
heben der Hand oder durdi Aufstehen zu 
erfolgen. Sofern nidit geheim abzustimmen 
ist, kann der Gemeinderat beschließen, daß 
namentlidi abzustimmen ist. Wenn es ein 
Drittel der anwesenden Stimmbereditigten 
verlangt und gesetzliche Bestimmungen dem 
nidit entgegenstehen, ist jedenfalls geheim 
mit Stimmzetteln abzustimmen," 

17. § 20 wird wie folgt geändert; 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

„(i) ü b e r jede Verhandlung des Gemein
derates ist eine Verhandlungssdirift zu 
führen, in die alle Anträge und Beschlüsse 
sowie das Abstimmungsergebnis und eine 
Darstellung des wesentlidien Sitzungsver
laufes aufgenommen werden müssen. Die 
Verhandlungsschrift ist vom Vorsitzenden 
und zwei weiteren Mitgliedern des Gemein
derates zu unterfertigen und soll jeder Frak
tion binnen zwei Monaten zugesandt wer
den." 1 

b) im § 20 Abs. 2 ist folgender erster Satz ein
zufügen: 

„Die Verhandlungssdirift ist unverzüglidi 
nach Fertigstellung beim Magistrat aufzu
legen," 

18. § 21 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(i) Jeder gültige Besdiluß des Geraeinde
rates ist außer in den im Abs. 2 angeführten 
Fällen vom Bürgermeister zu vollziehen. Der 
Bürgermeister hat sich hiebei des nach seinem 
Geschäftsbereidi sachlich in Betracht kommen
den Mitgliedes des Stadtsenates zu bedienen." 

19, § 22 hat zu lauten: 
„§ 22. 

Wahl und Amtsdauer. 

(i) Der Bürgerraeister ist in der konstituieren
den Sitzung {§ 9) nach Angelobung der Mitglie
der des Geraeinderates aus dessen Mitte auf 
Grund von Wahlvorsdi lägen zu wählen. Wähl
bar ist, wer einer im Gemeinderat vertretenen 
Wahlpartei angehört , die einen Wahlvorsdilag 
gemäß Abs. 2 einreidien kann. 

(a) Wahlverschlage können nur von jenen im 
Gemeinderat vertretenen Wahlparteien einge
reicht werden, denen nadi den Bestimmungen 
des § 27 Anspruch auf Vertretung im Stadt
senat zukommt. Diese Beredmung hat der Vor
sitzende vorzunehmen. Wahlvorsdi läge müssen 
von mehr als der Hälfte der der jeweiligen 
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Wahlpartei angehörigen Mitglieder des Ge
meinderates unt ers dl rieben sein und sind vor 
Beginn der Wahlhandlung dem Vorsitzenden 
schriftlich zu übergeben. 

(3) Kommt bei der ersten Wahl eine absolute 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder 
des Gemeinderates nicht zustande, so ist eine 
zweite Wahl vorzunehmen. Ergibt sich audi bei 
dieser keine absolute Stimmenmehrheit der an
wesenden Mitglieder des Gemeinderates, so ist 
eine engere Wahl oder — unter den Voraus
setzungen gemäß Abs. 6 — eine dritte Wahl 
durchzuführen, 

(4) Bei der engeren Wahl haben sich die Wäh
lenden auf jene zwei Mitglieder des Gemeinde
rates zu beschränken, welche bei der zweiten 
Wahl die meisten gültigen Stimmen erhalten 
haben. Bei Stimmeurgleidiheit ist derjenige in 
die engere Wahl einzubeziehen, der auf dem 
Wahlvorsdilag jener Wahlpartei aufsdieint, die 
über die größere Anzahl von Mandaten im Ge
meinderat verfügt. Gibt auch dies nicht den 
Ausschlag, so entscheidet die Höhe der Partei
summen. Bei gleidien Parteisummen entschei
det das Los, das von dem an der Losentschei
dung nicht beteiligten, an Jahren jüngsten an
wesenden Mitglied des Gemeinderates zu zie
hen ist. Unter Parteisummen sind die Summen 
der gültigen Stimmen zu verstehen, die bei der 
Wahl des Gemeinderates auf die einzelnen 
Wahlparteien entfallen sind, 

(5) In der engeren Wahl entsdieidet die abso
lute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim
men. Jede Stimme, die bei der engeren Wahl 
nidit auf die nadi Abs. 4 bestimmten Personen 
entfällt, ist ungültig. 

(e) Wurde bei der zweiten Wahl nur ein 
Wahlvorsdilag erstattet und hat sidi für diesen 
keine absolute Stimmenmehrheit der anwesen
den Mitglieder des Gemeinderates ergeben, so 
ist eine dritte Wahl durdizuführen. Hiebei sind 
Wahlvorsdiläge im Sinne des Abs. 2 einzubrin
gen. Tn der dritten Wahl entsdieidet die rela
tive Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim
men. 

(7) Ergibt sich bei der engeren oder bei der 
dritten Wahl Stimmengleichheit, so gilt der
jenige als gewählt, der auf dem Wahlvorsdilag 
jener Wahlpartei aufscheint, die über die grö
ßere Anzahl von Mandaten im Gemeinderat 
verfügt. Gibt auch dies nidit den Aussdilag, so 
entscheidet die Höhe der Parteisummen (Abs. 4 
letzter Satz), Bei gleidien Parteisummen ent
scheidet das Los, das von dem an der Losent
scheidung nidit beteiligten, an Jahren jüngsten 
anwesenden Mitglied des Gemeinderates zu 
ziehen ist. 

(B) Werden keine oder nur ungültige Wahl
vorsdiläge eingebracht, so können für jedes 
Mitglied des Gemeinderates, das einer Wahl
partei angehört, der ein Ansprudi auf Vertre
tung im Stadtsenat zukommt, Stimmen abge
geben werden. Für die Wahl finden die Be-



Beilage 333/1979 zum kurzsdiriftlidien Beridit des o. ö. Landtages. XXI. Gesetzgebungsperiode 

Stimmungen der Abs. 3 bis 5 sowie 7 sinngemäß 
Anwendung, 

(B) Der Bürgermeister wird auf die Dauer der 
Funktionsperiode des Gemeinderates gewählt. 

(lo) Der Bürgermeister bleibt solange im Amt, 
bis der neu gewählte Bürgermeister angelobt 
ist." 

20. § 24 wird wie folgt geändert : 

a) in den Abs. 3 und 4 ist das Wort „Todfails-
beitrag" jeweils durch das Wort „Todesfall-
beitrag" zu ersetzen; 

b) Abs. 5 hat zu lauten: 

„(s) Solange der Ansprudi auf Funktions
bezüge besteht, ruht der Funktionsbezug als 
Mitglied des Geraeinderates {§ 11 Abs. 6)." 

21. Dem § 26 ist folgender Satz anzufügen; 

„Für diese Wahl gelten die Bestimmungen des 
§ 22 sinngemäß." 

22. § 27 wi rd wie folgt geänder t : 

a) die Abs. I bis 3 haben zu lauten: 

„(i) Der Stadtsenat besteht aus dem Bür
germeister, drei Vizebürgermeistern und 
fünf weiteren Mitgliedern, die den Titel 
„Stadtrat" führen. Der Anspruch im Gemein
derat vertretener Wahlparteien auf Vertre
tung im Stadtsenat bestimmt sidi nach 
Abs. 3. 

(a) Der Gemeinderat wählt in der konsti
tuierenden Sitzung (§ 9) aus seiner Mitte die 
Vizebürgermeister und die Stadträte. 

(3) Die Mandate der Vizebürgermeister 
und der Stadträte sind auf die ira Gemeinde
rat vertretenen Wahlparteien nach folgender 
Berechnung aufzuteilen; Die Zahlen der 
Mandate der einzelnen Wahlparteien im Ge
meinderat sind, nadi ihrer Größe geordnet, 
nebeneinander zu sdireiben; unter jede die
ser Zahlen ist die Hälf te zu sdireiben, dar
unter das Drittel, das Viertel usw. Al le so 
angesdiriebenen Zahlen sind, nach ihrer 
Größe geordnet und beginnend mit der größ
ten Zahl, mit Leitzahlen (1, 2, 3 usw.) bis zur 
Zahl 9 (Anzahl der im Stadtsenat zu ver
gebenden Mandate) bzw. bis zur Zahl 3 (An
zahl der Vizebürgermeister) zu numerieren. 
Die auf diese Weise mit der Leitzahl 9 
(bzw. 3) bezeidinete Zahl ist die Wahlzahl. 
Jede Wahlpartei erhält so viele Mandate, 
wie die Wahlzahl in der Zahl ihrer Mandate 
im Gemeinderat enthalten ist. Gibt die Be
redinung unter Zugrundelegung der Man
date der einzelnen Wahlparteien im Ge
meinderat nicht den Aussdilag, so sind der 
Beredinung die Parteisummen (das sind die 
Summen der gültigen Stimmen, die bei der 
Wahl des Gemeinderates auf die einzelnen 
Wahlparteien entfallen sind) zugrundezule
gen. Ergeben sidi audi hienadi auf ein Man-
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dat gleiche Ansprüdie,, so entscheidet das 
Los, das von dem an Jahren jüngsten anwe
senden MitgUed des Gemeinderates zu zie
hen ist. Bei der Aufteilung der Mandate der 
Stadträte sind der Bürgermeister und die 
Vizebürgermeister auf die Liste ihrer Wahl
partei anzurechnen. Die Wahlparteien haben 
nach Maßgabe der ihnen zustehenden Man
date beim Vorsitzenden spätestens in der 
Sitzung, auf deren Tagesordnung die betref
fende Wahl steht, Wahlvorschläge zu über
reichen, die von mehr als der Hälfte der der 
jeweiligen Wahlpartei angehörigen Mitglie
der des Gemeinderates unterschrieben sein 
müssen. Diese Wahlvorsdiläge haben so 
viele Namen von Mitgliedern des Gemein
derates zu enthalten, wie der Wahlpartei 
an Mandaten zukommen, und die Mandate 
zu bezeichnen, für die die einzelnen Vor-
sdiläge gelten. Die Vizebürgermeister und 
die Stadträte sind je in einem Wahlgang von 
den Geraeinderatsmitgliedern jener Wahl
partei, die den Wahlvorschlag erstattet hat, 
mit absoluter Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen zu wählen."; 

b) Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Die Reihenfolge, in der die Vizebür
germeister den Bürgermeister zu vertreten 
haben, ist vom Bürgermeister nadi der Rei
henfolge, in der die Wahlparteien zur No
minierung berechtigt sind, zu bestimmen."; 

c) dem § 27 sind folgende Absätze anzufügen: 

„(7) Für die Wahlen, bei denen jeweils nur 
ein Teil der Mitglieder des Gemeinderates 
wahlbereditigt ist, ist die Anwesenheit von 
jeweils der Hälfte der dabei Wahl bere ditig-
ten erforderlich. 

(a) Wird bei den Wahlen von einer Wahl
partei, die zur Einbringung eines Wahlvor
schlages berechtigt ist, kein oder nur ein 
ungültiger Wahlvorsdilag eingebradit oder 
ist bei soldien Wahlen nicht zumindest die 
Hälfte der dabei wahlbereditigten Mitglie
der des Gemeinderates anwesend, so ist in
nerhalb von zwei Wodien eine neuerlidie 
Sitzung des Geraeinderates einzuberufen, bei 
der die Wahlen durchzuführen sind. Wird 
auch dann von einer Wahlpartei kein oder 
nur ein ungültiger Wahlvorsdilag einge
bracht oder ist nidit zumindest die Hälfte 
der dabei wahlbereditigten Mitglieder des 
Gemeinderates anwesend, so geht das Recht 
der Besetzung der für die betreffende Wahl
partei in Frage kommenden Mandate für 
diesen Wahlgang auf den gesamten Gemein
derat über. Dabei können für jedes Mitglied 
des Gemeinderates, das einer Wahlpartei 
angehört, der ein Ansprudi auf Vertretung 
im Stadtsenat zukommt, Stiraraen abgegeben 
werden. In einera solchen Fall ist jedes die
ser Mandate in einem eigenen Wahlgang 
zu besetzen. Für diese Wahlen finden die 
Bestimmungen des § 22 Abs. 3 bis 5 sowie 7 
sinngemäß Anwendung." 
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23, § 30 Abs. 2 l i t . a hat zu lauten; 

„a) durch sdiriftiiche Erklärung des Verzichtes 
zu Handen des Bürgermeisters, wobei hin
sidi t l idi der Rechts Wirkungen der Ver
zichtserklärung § 13 Abs. 1 sinngemäß 
gilt,". 

24. § 31 wird wie folgt geändert : 

a) Abs. 2 hat zu lauten; 

„(s) Der Bürgermeister hat den Stadtsenat, 
so oft es die Geschäfte erfordern, unter An
gabe der Verhandlungsgegenstände einzu
berufen. Er ist verpfliditet, eine Sitzung so 
einzuberufen, daß sie innerhalb von zwei 
Wochen nadi Einlangen des Verlangens 
stattfinden kann, wenn dies von raindestens 
drei Mitgliedern des Stadtsenates sd i r i f t l id i 
verlangt wird. Die Sitzungen sind nicht 
öffentlich. Der Stadtsenat kann die Beratung 
und die Beschlußfassung über einzelne Ver
handlungsgegenstände als vertraulidi be
zeichnen. Ein soldier Besdiluß ist mit Drei
viertelmehrheit zu fassen. In diesem Fall 
sind die Mitglieder des Stadtsenates hier
über zur Versdiwiegenheit verpflichtet; Auf
zeichnungen . dürfen ausschließlidi für amt
lidie Zwecke gemacht werden."; 

b) Abs. 4 hat zu lauten: 

„(4) Zu einem Besdiluß des Stadtsenates 
ist, sofern gesetzlidi nidits anderes bestimmt 
ist, die Zustiraraung von raehr als der Hälfte 
der anwesenden Mitglieder erforderiidi; 
eine Stimmenthaltung ist zulässig, sie gilt 
als Ablehnung des Antrages,"; 

c) die Abs. 6 bis 11 haben zu lauten: 

„(ü) Der Stadtsenat hat eine Geschäftsein
teilung zu besdiließen, mit der die in seine 
Zuständigkeit fallenden Angelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereiches der Stadt 
nach Sachgebieten geordnet in so viele Ge
sdiäf tsb erei die eingeteilt werden, als der 
Stadtsenat Mitglieder hat. Jedem Mitglied 
des Stadtsenates ist ein Gesdiäf tsbereidi 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu unterstellen, Im Rahmen des ihm unter
stellten Geschäftsbereiches obliegt jedem 
Mitglied des Stadtsenates audi die Bericht
erstattung und Antragstellung im Stadt
senat. Die Gesdiäftseintei lung des Stadt
senates und jede Änderung dieser Gesdiäfts
einteilung sind im Amtsblatt kundzumadien. 

(7) In der Geschäftseinteilung sind unbe
schadet der Bestimmungen des Abs. 6 jene 
in die Zuständigkeit des Stadtsenates fallen
den Angelegenheiten des eigenen Wir
kungsbereiches der Stadt zu bezeichnen, die 
von dem nadi der Gescfaäftseinteilung zu
ständigen Mitgl ied des Stadtsenates namens 
des Stadtsenates zu besorgen sind. Dabei ist 
darauf Bedadit zu nehmen, daß Angelegen
heiten von grundsätzlicher Bedeutung oder 
von besonderer finanzieller, wirtsdiaftlidier 



Beilage 353/1979 zum kurzsdiriftlidien Beridit des o, ö. Landtages, XXL Gesetzgebungsperiode 13 

oder kultureller Widi t igkei t der kollegialen 
Beratung und Besdiluß fassung vorbehalten 
bleiben. Insbesondere hat sich der Stadt
senat die im § 44 Abs. 3 i i t . a, b, c und e 
sowie die im § 44 Abs. 5 angeführ ten An
gelegenheiten zur kollegialen Beratung und 
Besdilußfassung vorzubehalten. 

(e) Einzelne der unter Abs. 7 fallenden 
Angelegenheiten unterliegen der kollegialen 
Beratung und Beschlußfassung des Stadt
senates jedoch dann, wenn der Stadtsenat 
dies besdiließt. 

(fl) Jedes Mitglied des Stadtsenates kann 
fallweise für eine von ihm gemäß Abs. 7 zu 
besorgende Angelegenheit die kollegiale 
Beratung und Beschlußfassung des Stadt
senates beantragen. 

(10) In den in die Zuständigkeit des Stadt
senates fallenden Angelegenheiten sind die 
Gesdiäf te nach den Weisungen des nada der 
Gesdiäftseintei lung zuständigen Mitgliedes 
des Stadtsenates zu besorgen. Die Weisun
gen sind dem sachlich zuständigen Abtei
lungsleiter zu erteilen. 

(11) Das nach der Geschäftseinteilung zu
ständige Mitgl ied des Stadtsenatesi hat den 
Bürgermeister zum Zwedce der Koordinie
rung über die gemäß Abs. 7 namens des 
Stadtsenates zu treffenden Entscheidungen 
oder Verfügtmgen oder sonstigen Amts
handlungen zu unterriditen, soweit es sich 
um Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung handelt oder dadurch der Ge
schäftsbereich eines anderen Mitgliedes des 
Stadtsenates (Abs, 6) berühr t wird. Die nä
heren Bestimmungen hierüber sind in der 
Gesdiäftseintei lung zu treffen," 

25. § 32 hat zu lauten: 
„§ 32. 

Vollzug der Besdilüsse. 

Die Beschlüsse des Stadtsenates sind vom 
Bürgermeister zu vollziehen. Dieser hat sich 
hiebei des nach seinem Geschäftsbereidi sadi-
l i d i in Betracht kommenden Mitgliedes des 
Stadtsenates zu bedienen." 

26. § 34 Abs. 3 hat zu lauten: 

„(3) Die Gesdiäftsgebarung, der Gesdiäfts-
gang und der Sdiriftverkehr des Magistrates 
werden durdi die Geschäftsordnung geregelt. 
In der Geschäftsordnung ist insbesondere audi 
zu regeln, inwieweit sidi der Bürgermeister imd 
die übrigen Mitglieder des Stadtsenates — un
beschadet ihrer Verantwortlichkeit — bei den 
zu treffenden Entsdieidungen oder Verfügun
gen oder sonstigen Amtshandlungen im Inter
esse der Zwe dem äß igkeit, Rasdihelt und Ein
fachheit durdi den Magistratsdirektor und die 
Abteilungsleiter vertreten lassen können." 

27. § 35 hat zu lauten; 
„§ 35. 

Kontrollstelle. 

(i) Bei der Gliederung des Magistrates ist 
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jedenfalls- eine Kontrollstelle vorzusehen, die 
die Gebarung des Magistrates in bezug auf die 
rechnerisdie Richtigkeit sowie auf die Zwedc-
mäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtsdiaftlichkeit 
zu überprüfen hat. 

(2) Die Kontrollstelle erhält ihren Auftrag 
vom Gemeinderat, vom Stadtsenat, vom Kon-
troUaussdiuß, vom Bürgermeister oder vora 
Magistratsdirektor. Der Bürgermeister hat un
verzüglich eine Prüfung durch die Kontrollstelle 
anzuordnen, wenn dies ein Mitglied des Stadt
senates im Rahmen seines Geschäftsbereiches 
{§ 31 Abs. 6) verlangt. Die Kontrollstelle kann 
audi von amtswegen tätig werden. 

(3) Die Kontrollstelle hat nach Absdiluß der 
Prüfung jenem Organ, von dem sie den Prü
fungsauftrag erhalten hat, in jedem Fall jedoch 
dem Bürgermeister, dem Kontr oll aussdiuß und 
dem Magistratsdirektor zu berichten. Innerhalb 
einer angemessenen Frist nach Ablauf des Ka
lenderjahres hat die KontTollstelle dera Ge
meinderat einen zusammenfassenden Jahres-
beridit über die erfolgte Prüfungstätigkeit vor
zulegen. " 

(4} Wenn ein Antrag gemäfl § 11 von minde
stens einem Drittel der Mitglieder des Gemein
derates sdiriftlidi unterstützt ist und sidi auf 
einen bestimmten Vorgang in einer der Prüfung 
der Kontrollstelle unterliegenden Angelegen^ 
heit der Stadt bezieht, ist eine Gebarungsprü
fung auch ohne Beschluß des Gemeinderates 
durdizuführen. Der Bürgenneister hat dieses 
Verlangen unverzüglich dem Leiter der Kon
trollstelle mitzuteilen. Ein weiterer solcher An
trag kann vor Ablauf von sedis Monaten nur 
gestellt werden, wenn die Kontrollstelle dem 
Gemeinderat über die Durchführung der Prü
fung berichtet hat, 

(5) Weisungen an den Leiter der Kontroll
stelle in bezug auf den Inhalt und den Umfang 
seiner Feststellungen sind schriftlich zu erteilen 
und dera betreffenden Kontrollberidit beizufü
gen. 

(ö) Uber die Bestellung und Abberufung des 
Leiters der Kontrollstelle ist dem Gemeinderat 
jeweils vom Bürgermeister vorher zu beridi-
ten." 

28. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) die Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

„(1) Der Geraeinderat kann aus seiner 
Mitte nach Bedarf Ausschüsse zur Vorbera
tung von Anträgen und zur Abgabe von 
Gutachten bestellen. Er hat jedenfalls einen 
Kontroll aussdiuß zu bestellen, dem neben 
dem Recht der Auftragserteilung gemäß § 35 
Abs. 2 insbesondere audi die Behandlung 
sämtlidier Beridite der Kontrollstelle zu
kommt. Ferner kann der Gemeinderat auf 
Anirag des Stadtsenates für Unternehmun
gen der Stadt besondere Verwaltungsaus-
sdiüsse bestellen. 
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(a) Die im Geraeinderat vertretenen Frak
tionen haben nach Maßgabe ihrer Stärke 
Anspruch auf Vertretung in den Ausschüs
sen. Im Kontrollausschuß hat jedodi jede im 
Gemeinderat vertretene Fraktion unbesdia-
det ihrer Stärke Anspruch auf Vertretung, 
Bezüglich des Wahlverfahrens findet § 27 
sinngemäß Anwendung; ist danach im Kon-
trollaussdiuß eine Fraktion nicht vertreten, 
ist dieser Ausschuß um ein Mitglied (Ersatz
mitglied) dieser Fraktion zu erweitern. Steht 
einer Fraktion kraft ihrer Stärke kein An
spruch auf Vertretung in einem Ausschuß zu, 
ist sie bereditigt, einen Vertreter mit be
ratender Stimme zu nominieren."; 

b) dem Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
„Weiters ist jeder Ausschuß berechtigt, in 
Angelegenheiten seines Wirkungskreises 
von den Abteilungsleitern Berichte abzufor
dern, Augenscheine vorzunehmen, Urkun
den, Redinungen und sonstige Geschäfts
stücke einzusehen und Erhebungen zu pfle
gen."; 

c) im Abs. 6 ist nach dem ersten Satz einzu
fügen: 

„Die Obmannstellen der Ausschüsse des Ge
meinderates sind auf die im Gemeinderat 
vertretenen Fraktionen unter sinngemäßer 
Anwendung des § 27 Abs. 3 aufzuteilen. Der 
Obmann des Kontrollausscfausses darf der 
Fraktion, die den Bürgermeister stellt, nicht, 
angehören."; 

d) im Abs. 7 hat der Klamraerausdruck „(stän
diger Referent)" zu entfallen, 

29. Im § 37 Abs. 1 Z. 1 ist nach dem Wort „Eheteil" 
einzufügen; „(bzw. Lebensgefährte)". 

30. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) die Uberschrift hat zu lauten: 

„Gesdiäftsordnung der Kollegialorgane und 
der Aussdiüsse."; 

b) Abs, 2 lit, a hat zu lauten: 

„a) ob Anträge von Mitgliedern des Ge
meinderates gemäß § 11 Abs. 1 entwe
der von einem weiteren Mitglied oder 
von zwei weiteren Mitgliedern des Ge
meinderates unterstützt sein müssen;"; 

c) im Abs. 2 lit. c ist das Wort „Anzahl" durch 
das Wort „Mindestanzahl" zu ersetzen; 

d) Abs. 2 lit. f bis h haben zu lauten: 
„f) daß der Bürgermeister verpflichtet ist, 

einen in die Zuständigkeit des Gemein
derates fallenden Gegenstand in die Ta
gesordnung der nädisten Sitzung aufzu
nehmen, wenn dies von wenigstens drei 
Mitgliedern zwei Wochen vor der Sit
zung schriftlich verlangt wird, dies gilt 
jedoch nicht für Anträge zur Geschäfts
ordnung; 
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g) daß die Mitglieder des Gemeinderates, 
deren Anträge einem Aussdiuß oder 
dem Stadtsenat zur Vorberatung zuge
wiesen wurden, nadi Ablauf einer Frist 
von sedis Monaten ab der Beschlußfas
sung über die Zuweisung verlangen 
können, daß dem Gemeinderat unver
züglich über das Ergebnis der bisheri
gen Beratungen zu beriditen ist; 

h) daß jedes Mitglied des Geraeinderates 
mündlidi und ohne Unterstützung An
träge zur Gesdiäftsordnung sowie einen 
Unterbrechungsantrag stellen kann und 
daß zu einem ordnungsgemäß in Be
handlung genommenen Antrag bis zum 
Schluß der Verhandlung Abänderungs
oder Zusatzanträge sdiriftlidi und ohne 
Unterstützung gestellt werden kön
nen;"; 

e) dem Abs. 2 ist folgende lit. k anzufügen; 

„k) daß in jeder Sitzung nach Erledigiing 
der Verhandlungsgegenstände eine 
„Akluelle Stunde" durchzuführen ist, in 
der jede Fraktion ein in den Wirkungs-
bereidi der Stadt fallendes bestimmtes 
Thema behandeln kann; zu jedem be
handelten Thema ist neben einem Ver
treter der antragslellenden Fraktion 
audi je einem Vertreter der übrigen 
Fraktionen, den Mitgliedem des Stadt
senates im Rahmen ihres Geschäftsbe-
reidies sowie dem Bürgermeister die 
Möglidikeit zur Äußerung zu bieten; 
eine allgemeine Debatte oder eine Be
schlußfassung findet jedoch nicht statt."; 

f) Abs. 3 hat zu lauten: 
„(s) In die Gesdiäftsordnungen für die 

Ausschüsse des Gemeinderates und für den 
Stadtsenat sind jedenfalls die Bestimmungen 
des Abs. 2 lit, a, b, d, h und i sinngemäß auf
zunehmen, wobei das Antragsredit in den 
Aussdiüssen drei Mitgliedern und ira Stadt
senat jedem Mitglied zusteht. In die Ge
schäftsordnung für die Ausschüsse ist dar
über hinaus eine Bestimmung aufzunehmen, 
daß die Bekanntgabe der Tagesordnung 
einen Hinweis zu enthalten hat, wo die Mit
glieder des Gemeindeiales einen Tag vor 
der Sitzung in Unterlagen Einsidit nehmen 
•und Informationen, erhalten können."; 

g) Abs. 4 hat zu lauten: 
„{i) Ein während der Gemeinderatssitzung 

gestellter Dringlidikeits antrag auf Änderung 
oder Ergänzung einer Gesdiäftsordnung 
kann erst in der nädistfolgenden SiUung des 
Gemeinderates behandelt werden." 

31. § 43 wird wie folgt geändert: 

a) im Abs. 1 hat die Z. 1 zu lauten: 

„1. Anträge auf Ändenung des Statutes; 
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Anträge auf Grenzänderungen des 
Stadtgebietes;"; 

b) im Abs, I Z. 8 bis 13 und 16 hat es anstelle 
von jeweils „S 200.000,—" zu lauten: 
„S 400,000,—"i 

c) im Abs. 1 2. 13, 17 und 18 hat es anstelle 
von jeweils „S 100.000,—" zu lauten: 
„3 200,000,—"; 

d) im Abs. 1 Z. 15 hat es anstelle von 
„S 200.000,--" zu lauten: „S 100.000,—". 

32. § 44 wird wie folgt geändert; 

a) Abs, 3 lit. b und c haben zu lauten: 
„b) die Aufnahme, Höherreihung, Uberstel

lung und Kündigung von Vertragsbe
diensteten; 

c) soweit gesetzlich nidits anderes be
stimmt ist, die Gewährung von Verwen
dungszulagen, Verwendungs abg eltun-
gen, Belohnungen, Bezugsvorschüssen, 
wenn der Bezugsvorschuß das Ausmaß 
des dreifachen Monatsbezuges über
steigt, und von Geldaushilfen an Be
dienstete;"; 

b) im Abs, 3 lit. g hat es anstelle von 
„S 200.000,—" zu lauten: „S 400,000,-—"; 

c) im Abs. 3 lit. h hat, es anstelle von 
„S 50.000,—" zu lauten: „S 100.000,—"; 

d) im Abs. 3 lit. i hat es anstelle von 
„S 2.000,—" zu lauten: „S 4.000,—" und an
stelle von „S IOO.OOO,—" „S 200.000,—"; 

e) Abs. 3 lit. j hat zu lauten: 
„j) die Einbringung von Beschwerden und 

Klagen an den Verfassungsgerichtshof 
und an den Verwaltungsgerichtshof so
wie von Anträgen an den Verfassungs
gerichtshof, soweit nidit nadi anderen 
Gesetzen der Gemeinderat zuständig 
ist;"; 

f) dem Abs. 3 ist folgende lit. k anzufügen: 

„k) die Gewährung von Subventionen bei 
einem Betrag von mehr als S 5,000,— 
bis höchstens S 100,000,— im Einzel
fall,"; 

g) Abs. 6 wird wie folgt ergänzt: 

„Die Verwaltungsausschüsse können eine 
Geschäftseinteilung beschließen, in der jene 
ihnen gemäß § 59 Abs. 1 und 2 übertragenen 
Angelegenheiten zu bezeichnen sind, die 
voro Obmann des Verwaltungsausschusses 
(§ 36 Abs. 6} namens des Verwaltungsaus-
sdiusses zu besorgen sind. Dabei ist darauf 
Bedadiit zu nehmen, daß Angelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung oder von be
sonderer finanzieller und wirtsdiaftlidier 
Widitigkeit der kollegialen Beratung und 
Beschlußfassung vorbehalten bleiben. § 31 
Abs. 8, 9 und 10 sind sinngemäß anzuwen
den."; 
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h) Abs. 8 hat zu lauten: 

„(e) Der Stadtsenat ist befugt, einzelne in 
seine kollegiale Zuständigkeit fallende An
gelegenheiten mit Verordnung ganz oder 
zum Teil dem Magistrat zu übertragen, so
fern dies im Interesse der Zwedcmäßigkeit, 
Raschheit und Einfadiheit gelegen ist. Ein 
Besdiluß über diese Übertragung oder über 
die Zurüdcnahme einer soldien Übertragung 
an den Magistrat ist mit Dreiviertelmehrheit 
zu fassen." 

33. Im § 45 hat die Ubersdirift zu lauten: 

„Zusammenwirken." 

34. § 46 wird wie folgt geändert: 

a) im Abs. 2 ist nadi dem ersten Satz folgender 
Satz einzufügen: 

„Für die über Weisung eines Mitgliedes des 
Stadlsenates gemäß § 31 Abs. 10 vom Ma
gistrat zu besorgenden Gesdiäfte ist dieses 
Mitglied des Stadtsenates verantwortlich,"; 

b) im Abs. 3 ist anstelle des Punktes ein Bei
strich zu setzen und folgender Halbsatz an
zufügen: 

„soweit es sidi nidit um Ges chäf tsstüdce 
handelt, die durdi Beschluß des Stadtsenates 
oder im ZusammenJiang mit seinem Ge
sdiäftsbereidi von einem Mitglied des Stadt
senates vorzulegen sind (Vorlagen des 
Stadtsenates)."; 

c) im Abs. 7 hat die Wortgruppe „ihrer Natur 
nach" zu entfallen. 

35. § 48 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 lit. a Z, 1 hat zu lauten: 

„1, die unmittelbare laufende Verwaltung 
des Vermögens der Stadt;"; 

b) Abs. 3 lit. a Z. 2 hat zu lauten: 

„2. die Anordnung einmaliger Ausgaben bis 
zu S 40.000,—, wiederkehrender Ausga
ben von jährlich hödistens S 10.000,—, 
von Anerkennungsgaben und Aushilfen 
bis zu einem Betrag von S 4.000,—, die 
Gewährung von Subventionen bis höch
stens S 5.000,— im Einzelfall, sofern alle 
diese Ausgaben im Voranschlag bededct 
sind;"; 

c) im Abs. 3 lit, a Z. 3 hat es anstelle von 
„S 20.000,—" zu lauten; „S 40.000.—"; 

d) im Abs. 3 lit. a Z. 3 hat es anstelle von 
„S 5,000,—" zu lauten: „S 10.000,—"j 

e) im Abs. 3 lit. a Z. 6 und 8 hat es anstelle 
von jeweils „S 2.000,—" zu lauten: 
„S 4.000,—"; 

f) Abs. 3 lit. a Z. 4 wird wie folgt ergänzt; 

„4. der Abschluß oder die Auflösung von 
sonstigen Bestandverträgen, wenn das 
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bedungene einmalige Entgelt S 40.000,— 
oder das jährlidie Entgelt S 10.000,— 
nicht übersteigt;"; 

g) im Abs, 3 lit. a Z. 7 hat es anstelle von 
„S 50.000,—" zu lauten: „S 100.000,—"; 

h) dem Abs. 3 iit. a wird folgende Z. 12 ange
fügt: 

„12. die Einbringung von Rechtsmitteln ge
gen verwaltungsbehördliche Entschei
dungen, jedoch ausgenommen Be
schwerden an den Verfassungsgeridits
hof und an den Verwaltungsgeridits-
hof;", 

36. Dera § 50 Abs, 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Vor Erstellung des Vor ans dil ages ist das je
weils zuständige Mitglied des Stadtsenates zu 
hören." 

37. § 51 hat zu lauten: 
„§ 51. 

Naditragsvoranschlag. 

(i) 'Ergibt sidi während des Redinungsjahres 
die Notwendigkeit eines neuen Aufwandes, der 
im Voranschlag nidit vorgesehen ist, oder zeigt 
sidi, daß die Gebarung mit einem Fehlbetrag 
abschließen wird, so hat der Stadtsenat, sofern 
nidit nadi Abs, 2 vorgegangen werden kann, 
dem Gemeinderat den Entwurf eines Nachtrages 
zum Voransdilag zur Beschlußfassung vorzu
legen und die zur Bededtung und zur Aufrecht
erhaltung des Haushaltsgleichgewidites erfor
derlichen Anträge zu stellen. 

(a) Ausgaben, durdi welche der für eine 
Zweckbestimmung vorgesehene Voranschlags
betrag übersdiritten wird (Kreditüberschrei
tung), sowie die Verwendung von Voranschlags
beträgen für andere als im Voransdilag dafür 
vorgesehene Zwedcbestimmungen (Kreditüber
tragung) bedürfen der vorherigen Besdilußfas
sung durch den Gemeinderat beziehungsweise 
den Stadtsenat. Danadi obliegt dem Gemeinde
rat die Besdilußfassung über 

a) Kreditübertragungen und 
b) Kreditübersdireitungen, wenn der Betrag 

im Einzelfall S 400.000,— übersteigt oder 
wenn der Stadtsenat Kreditüberschreitungen 
bereits in der Höhe von insgesamt zwei v, H, 
der gesamten veransdilagten Ausgaben be
schlossen hat. 

Für Kreditüberschreitungen ist jedenfalls ein 
Nachtragsvoransdilag erforderlich, sofern sie 
insgesamt zehn v. H. der Einnahmen des ordent
lichen Voranschlages übersteigen. Das gleiche 
gilt für Kreditübertragungen. 

. [i] Besdilüsse des Stadtsenates gemäß Abs. 2 
sind unverzüglich, dem Gemeinderat zur Kennt
nis zu bringen. 

(4) Auf Naditragsvoranschläge sind die für 
den Voranschlag geltenden Bestimmungen sinn
gemäß anzuwenden." 
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38, § 59 Abs. 2 Z. 2 lit. a hat zu lauten; 

„a) die Aufsidit über die Vermögensverwal
tung und über die Geschäftsführung;". 

39, § 62 wird wie folgt geändert; 

a) im Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten; 
„Das für die Erlassung der Verordnung zu
ständige Organ kann jedoch von Fall zu 
Fall beschließen, daß die Kundmachung 
durch zweiwodiigen Anschlag an den Amts
tafeln der Stadt zu erfolgen hat."; 

b) im Abs. 2 hat der zweite Satz zu lauten: 
„Als Tag der Kundmachung gdlt bei Verord
nungen, die im Amisblatt kundgeraadit wer
den, der Tag, an dem das Stück des Amts
blattes, das die Kundmachung enthält, her
ausgegeben und versendet wird, bei Ver
ordnungen, die durdi Anschlag an den 
Amtstafeln kundgemacht werden, der Tag 
des Ansdilages."; 

c) AbS'. 3 hat zu lauten; 
„(s) Verordnungen, deren Umfang und Art 

eine Kundmadiung im Amtsblatt der Stadt 
Wels oder den Ansdilag an den Amtstafeln 
der Stadt nicht zulassen, sind beim Magistrat 
zur öffentiidien Einsidit während der Amts
stunden innerhalb der Kundraadiungsfrist 
aufzulegen. In diesen Fällen ist die Tatsadie 
der Auflegung kundzumadien."; 

d) dem § 62 ist folgender Abs.. 4 anzufügen: 
„{4) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 

bis 3 werden anderslautende gesetzlidie 
Vorschriften über die Kundmadiung von 
Verordnungen nicht berührt." 

40. § 63 hat zu lauten: 
„§ 63. 

Unterfertigung von Urkunden. 

(1) Urkunden über Rechtsgesdiäfte, die der 
Beschlußfassung des Gemeinderates bedürfen, 
sind vom Bürgermeister sowie von zwei Mit
gliedern des Geraeinderates zu unterfertigen 
und mit dem Stadtsiegel zu versehen. 

(i) Urkunden über Reditsgesdiäfte, die der 
Besdilußfassung des Stadtsenates bedürfen, sind 
vom Bürgerraeister und in der Regel vom zu
ständigen Mitglied des Stadtsenates zu unter
fertigen und mit dem Stadtsiegel zu versehen, 

(a) Die Unterfertigung sonstiger Urkunden 
richtet sidi nach den Bestimmungen der Ge
sdiäftsordnung für den Magistrat." 

41. Nach § 63 ist folgendes VIII . Hauptstüdc einzu
fügen: 

„VIIL HAUPTSTÜCK. 
Volksbefragung, BUrgerinlUattve, Information 

der Einwohner. 

§ 63 a. 
Volksbelragung. 

(i) Der Gemeinderat kann besdiließen, daß 
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über bestimmte, in seinen Aufgabenbereidi fal
lende Angelegenheiten eine Volksbefragung 
durchgeführt wird. 

(a) Die Bestellung der Organe der Stadt, Per
sonaiangelegenheiten, Abgaben, Entgelte (Ta
rife), die Feststellung des Voranschlages (Nach
tragsvoranschlages), Kredi tübertragungen bzw. 
Kreditüberschreitungen, der Rechnungsabschluß, 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, Ver
ordnungen sowie behördlidie Entscheidungen 
und Verfügungen dürfen nicht Gegenstand 
einer Volksbefragung sein. 

(3) Im Beschluß auf Vornahme einer Volksbe
fragung hat der Geraeinderat den Tag der 
Volksbefragung festzusetzen. Hiefür darf nur 
ein Sonntag oder ein gesetzlidier Feiertag vor
gesehen werden. 

(4) Der Gegenstand der Volksbefragung muß 
vom Gemeinderat in Forra einer Frage so for
muliert werden, daß die Beantwortung nur mit 
„Ja" oder „Nein" möglidi ist. 

(5) Der Tag der Volksbefragung ist zugleidi 
mit der zu beantwortenden Frage vom Bürger
meisler kundzumachen. Binnen zweier Wodien 
ab dem Kundmacfaungstag sind die Wählerver-
zeidmisse öffentlich aufzulegen; die Aufle
gungsfrist beträgt eine Woche. Die Wählerver
zeichnisse sind auf Grund der Wähierevidenz 
im Sinne des Wählerevidenzgesetzes 1973, 
BGBl, Nr. 601, anzulegen. Wahlausweise sind 
nicht auszustellen, 

(0) Die Stimmzettel dürfen nur auf „Ja" oder 
„Nein" lauten. Anders bezeidinete Stimmzettel 
sind ungültig. Enthält ein Umschlag mehr als 
einen gültig ausgefüll ten Stimmzettel und lau
ten diese Stimmzettel teils auf „Ja" und teils 
auf „Nein", so sind alle ungültig; lauten ent
weder alle auf „Ja" oder alle auf „Nein", so 
sind sie nur als ein Stimmzettel zu zählen. 

{7) Die Volksbefragung ist von der Stadtwahl
behörde und den Sprengelwahlbehörden durdi
zuführen, die nach der Statutargemeinden-Wahl
ordnung 1961, LGBI. Nr. 29, für die Wahl des 
Gemeinderates eingeriditet sind. Gegen Ent
sdieidungen der Stadtwahlbehörde über Ein
sprüche gegen die Wählerverzeichnisse zur 
Durchführung einer Volksbefragung ist eine 
Berufung nidit zulässig. 

(s) Soweit ira vorstehenden nichts besonderes 
bestimmt ist, sind für das Verfahren bei der 
Volksbefragung die Bestimmungen der Statutar
gemeinden-Wahlordnung 1961 sinngemäß anzu
wenden. 

(e) Das Ergebnis der Volksbefragimg ist vom 
Bürgermeister unverzüglidi kundzuraacfaen; die 
Angelegenheit, die Gegenstand der Volksbe
fragung war, ist in die Tagesordnung der näch
sten Sitzung des Gemeinderates aufzunehmen. 

§ 63 b. 

BürgerinttiaUvB, 

(1) Das Recht der Bürgerinitiative umfaßt das 
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Verlangen auf Erlassung, Abänderung oder Auf
hebung von Beschlüssen des Gemeinderates in 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungsberei
ches der Stadt. 

(2) Die Bestellung der Organe der Stadt, Per
sonaiangelegenheiten, Abgaben, Entgelte (Ta
rife), die Feststellung des Voransdilages (Nadi-
tragsvoranschlages), Kreditübertragungen bzw. 
Kreditüberschreitungen, der Rechnungsabschluß, 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes, behörd
lidie Entsdieidungen und Verfügungen sowie 
Verordnungen können nicht Gegenstand einer 
Bürgerinitiative sein. 

(3) Der Antrag muß sdiriftlidi eingebradit 
werden, die betreffende Angelegenheit genau 
bezeidinen, hat eine Begründung zu enthalten 
und muß von mindestens 200 Bürgern unter
schrieben sein. Der Antrag hat ferner die Be
zeichnung eines zur Vertretung der Antrag
steller Bevollmächtigten (Familien- und Vor
name, Geburtsdatum, Wohnadresse) zu enthal
ten. 

(4) Entspricht eine Bürgerinitiative nidit den 
Erfordernissen nach Abs. 1 bis 3, so hat sie der 
Bürgermeister binnen zwei Wochen mit schrift
lichem Besdieid als unzulässig zurückzuweisen. 

(5) Entspricht eine Bürgerinitiative den Erfor
dernissen nadi Abs. 1 bis 3, so hat der Bürger
meister binnen zwei Wodien die Einbringung 
der Bürgerinitiative unter Anführung ihres 
Wortlautes durch öffentlichen Anschlag an den 
Aratstafeln während zweier Wodien sowie 
überdies in ortsüblicher Weise mit dem Hinweis 
kundzumadien, daß es allen Bürgern freisteht, 
sich der Bürgerinitiative binnen vier Wochen 
vom Tag der Kundmadiung an durch Eintragung 
ihres Familien- und Vornamens, ihres Geburts
datums, ihrer Wohnadresse und ihrer Unter
schrift in die beim Magistrat aufzulegenden 
Eintragungslisten anzuschließen. 

(e) Jeder von mindestens 1500 Bürgern ge
stellte Antrag ist vom Bürgermeister dem Ge
meinderat zur geschäftsordnungsmäßigen Be
handlung vorzulegen. 

(7) Ira übrigen ist die Durchführung der Bür
gerinitiative unter sinngemäßer Bedachtnahme 
auf das O, ö. Volksbegehrensgesetz, 
LGBl. Nr. 2/1975, durdi Verordnung des Ge
meinderates mit der Maßgabe zu regeln, daß 
das Eintragungsverfahren vom Bürgermeister 
ira eigenen Wirkungsbereich der Stadt und das 
Ermittlungsverfahren von der Stadtwahlbehör-
de, die nadi der Statutargemeinden-Wahlord-
nung 1961, LGBl. Nr. 29, für die Wahl des Ge
meinderates eingerichtet ist, durchzuführen ist. 

(fl) § 21 des O. Ö. Volksbegehrensgesetzes ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 63 c. 

Iniormation der Einwohner. 

(1) Hat die Stadt die Absicht, im eigenen Wir-
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kungsbereicb ein Vorhaben durchzuführen, 
durdi das wegen seines Umfanges, wegen sei
ner Art, wegen des dafür notwendigen finan
ziellen Aufwandes oder aus anderen Gründen 
Interessen der Einwohner im allgemeinen oder 
Interessen eines bestimmten Teiles der Ein
wohner besonders berührt würden, so hat sie, 
insoweit dem nicht gesetzliche Bestimmungen, 
insbesondere Verschwiegenheitspfliditen, ent
gegenstehen, die Einwohner bzw. den in Be-
tradit kommenden Teil der Einwohner über das 
Vorhöben ausreidiend und zeilgeiedil, mög
lichst noch im Planungsstadium, zu informieren. 

(2) Die Inforrnation im Sinne des Abs. 1 hat 
durdi die Veröffentlichung im Amtsblatt und 
durdi Ansdilag an den Amtstafeln sowie dar
über hinaus audi in anderer wirksamer Weise 
so zu erfolgen, daß die anzusprechende Ziel
gruppe raöglichst umfassend erreicht werden 
kann. Hiefür kommen je nach den Gegeben
heiten insbesondere die Bekanntmachung durch 
zusätzlichen öffentlichen Anschlag, durdi Aus
sendungen, durch Verlautbarung in der Presse 
oder im Rundfunk (Fernsehen) in Betracht. In 
weldier Weise die zusätzliche Information im 
Einzelfall zu erfolgen hat, hat der Geraeinderat 
festzulegen. 

(a) Durch die Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
werden die für die Durdi iührung des beireffen
den Vorhabens maßgeblichen Redits vors ehr if
ten sowie auch die Rechtswirksämkeit von Ver
ordnungen und Bescheiden nidit berührt." 

42. Die bisherigen Hauptstüdce V l l l , IX und X er
halten die Bezeidinungen „IX", „X" und „XI". 

43, § 67 wird wie folgt geändert : 

a) im Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten: 

„In Angelegenheiten des Dienst-, Besol
dungs- und Pensionsrechtes der Bediensteten 
der Stadt sowie in Angelegenheiten der 
Volksbefragung und der Bürgerinitiative ist 
keine Vorstellung zulässig."; 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

„(s) Sofern gesetzlidi nichts anderes be
stimmt ist, hat die Vorstellung keine auf-
sdiiebende Wirkung; auf Ansudien des Ein-
schreiters ist diese jedoch von der Landes
regierung zuzuerkennen, wenn durch die 
Vollstreckung ein nicht wieder gutzumadien-
der Schaden eintreten würde und nicht öf
fentliche Rücksiditen die sofortige Vol l 
streckung gebieten."; 

c) Abs. 5 hat zu lauten: 

„(5) Die Landesregierung hat, sofern die 
Vorstellung nidit als unzulässig oder ver
spätet zurückzuweisen ist, den Bescheid, 
wenn Rechte des Einsdireiters durch ihn ver
letzt werden, aufzuheben und die Ange
legenheit zur neuerlidien Entsdieidung an 
die Stadl zu verweisen. Die Stadt ist bei der 
neuerlidien Entsdieidung an die Reditsan-
sicbt der Landesregierung gebunden."; 

d) Abs. 6 wi rd aufgehoben. 
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Artikel lt 

Die Funklionsbezeidinung Bürgermeistcrstellver-
treler wird durdi die Funklionsbezeidinung Vize
bürgermeister ersetzt. 

Art ikel I I I 

(i) Dieses Gesetz tri t t nach Maßgabe der folgen
den Absätze rait Ablauf des Tages seiner Kundma
chung im Landesgesetzblatt für Oberösterreidi in 
Kraft. 

(a) Art, I Z. 37 tri t t mit 1, Jänner 1980 in Kraft, 

(s) Die Bestimmungen des Art . I Z. 6, Z. 9 l i t . c, 
Z. 10 l i t . a, Z. 15 l i t . d, Z. 17 lit . a, Z. 18, 19, 21, 22, 
Z. 24 l i t . c, Z. 25 bis 28, Z. 30 bis 33, Z. 34 lit . a und b, 
Z. 35, 36 und 40 sind erstmals mit Beginn der dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Funktions
periode des Gemeinderates anzuwenden. 

(4) Durch das Inkrafttreten des Art, I Z. 43 wi rd 
§ 67 der O .ö . Bauordnung, LGBl. Nr. 37/1976, nidit 
berührt. 


